
Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Vierten Beschwerdekammer des Har
monisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster 
und Modelle) (HABM) vom 30. August 2013 in der Sache 
R 2333/2012-4 vollständig aufzuheben; 

— dem HABM die Lesaffre im Verfahren vor dem Gericht und 
vor der Beschwerdekammer entstandenen Kosten aufzuerle
gen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Louis Baking Company, SL. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Farbige Bildmarke mit den Wort
bestandteilen „BAKING CENTER By TECHNOLINE“ für Waren 
und Dienstleistungen der Klassen 30, 35 und 42 — Gemein
schaftsmarkenanmeldung Nr. 9 195 793. 

Inhaberin des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Marken- 
oder Zeichenrechts: Klägerin. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Französische Marke „BAKING CENTER“ für Dienstleistun
gen der Klasse 41. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 8. November 2013 — Groupe Canal 
+ und Canal + France/HABM — Euronews (News+) 

(Rechtssache T-591/13) 

(2014/C 31/21) 

Sprache der Klageschrift: Französisch 

Verfahrensbeteiligte 

Klägerinnen: Groupe Canal + (Issy-les-Moulineaux, Frankreich) 
und Canal + France (Issy-les-Moulineaux) (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt L. Barissat) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Andere Beteiligte im Verfahren vor der Beschwerdekammer: Euronews 
(Ecully, Frankreich) 

Anträge 

Der Klägerinnen beantragen, 

— festzustellen, dass zwischen angemeldeten Marke NEWS+ 
und der älteren französischen Wortmarke ACTU+ Nr. 
063 457 667 für die streitigen Dienstleistungen die Gefahr 
einer Verwechslung oder gedanklichen Verbindung im Sinne 
von Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 207/2009 
besteht; 

— die Rn. 23 bis 35 der Entscheidung der Beschwerdekammer 
vom 9. September 2013 abzuändern und die Anmeldung 
der Marke NEWS+ n o 9 141 003 zurückzuweisen; 

— hilfsweise, die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 9. 
September 2013 aufzuheben, mit der die Beschwerde zu
rückgewiesen und unter Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. 
b der Verordnung Nr. 207/2009 die mit der Beschwerde 
angefochtene Entscheidung bestätigt wurde, mit der der Wi
derspruch gegen die Anmeldung der Gemeinschaftsmarke 
NEWS+ Nr. 9 141 003 aufgrund der älteren Marke ACTU+ 
n o 063 457 667 zurückgewiesen worden war. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Anmelderin der Gemeinschaftsmarke: Euronews. 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „News+“ für Dienstleis
tungen der Klassen 35, 38 und 41 — Gemeinschaftsmarken
anmeldung Nr. 9 141 003. 

Inhaberinnen des im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenen Mar
ken- oder Zeichenrechts: Klägerinnen. 

Im Widerspruchsverfahren entgegengehaltenes Marken- oder Zeichen
recht: Französische Marke „ACTU+“ für Waren und Dienstleis
tungen der Klassen 9, 28, 35, 38, 39 und 41. 

Entscheidung der Widerspruchsabteilung: Zurückweisung des Wider
spruchs. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: Verstoß gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verord
nung Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 14. November 2013 — Siemag 
Tecberg Group/HABM (Winder Controls) 

(Rechtssache T-593/13) 

(2014/C 31/22) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Verfahrensbeteiligte Parteien 

Klägerin: Siemag Tecberg Group GmbH (Haiger, Deutschland) 
(Prozessbevollmächtigter: Rechtsanwalt T. Sommer)
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Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung in der Rechtssache R1261/2013-4 vom 5. 
September 2013 der Vierten Beschwerdekammer des HABM 
aufzuheben; 

— dem HABM die Kosten aufzuerlegen; 

— einen mündlichen Termin zur Verhandlung anzuberaumen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Wortmarke „Winder Controls“ für 
Waren und Dienstleistungen der Klassen 7, 9, 35, 37, 41 und 
42 ‒ Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 11 542 412 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Be
schwerde 

Klagegründe: Verletzung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. b, c der 
Verordnung (EG) Nr. 207/2009. 

Klage, eingereicht am 15. November 2013 — Bimbo/HABM 
(FIBRA PROTEÍNAS NUTRIENTES) 

(Rechtssache T-600/13) 

(2014/C 31/23) 

Verfahrenssprache: Spanisch 

Parteien 

Klägerin: Bimbo, SA (Barcelona, Spanien) (Prozessbevollmächtig
ter: Rechtsanwalt J. Carbonell Callicó) 

Beklagter: Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, 
Muster und Modelle) 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— die Entscheidung der Beschwerdekammer vom 11. Septem
ber 2013 aufzuheben und infolgedessen die Gemeinschafts
bildmarke Nr. 11 094 381 für die beanspruchten Waren in 
Klasse 30 zuzulassen; 

— dem Beklagten die Kosten des Verfahrens gemäß Art. 87 § 2 
der Verfahrensordnung des Gerichts aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Betroffene Gemeinschaftsmarke: Bildmarke „FIBRA PROTEÍNAS 
NUTRIENTES“ für Waren in Klasse 30 — Gemeinschaftsmar
kenanmeldung Nr. 11 094 382. 

Entscheidung des Prüfers: Zurückweisung der Anmeldung. 

Entscheidung der Beschwerdekammer: Zurückweisung der Beschwer
de. 

Klagegründe: 

— Verstoß gegen Art. 7 Abs. 1 Buchst. b und c der Verord
nung Nr. 207/2009 und 

— Verstoß gegen Art. 83 der Verordnung Nr. 207/2009 in 
Verbindung mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz sowie 
den Art. 6 und 14 der Konvention zum Schutz der Men
schenrechte und Grundfreiheiten. 

Klage, eingereicht am 26. November 2013 — Romonta/ 
Kommission 

(Rechtssache T-614/13) 

(2014/C 31/24) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Parteien 

Klägerin: Romonta GmbH (Seegebiet Mansfelder Land, Deutsch
land) (Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwälte I. Zenke, M. Voll
mer, C. Telschow und A. Schulze) 

Beklagte: Europäische Kommission 

Anträge 

Die Klägerin beantragt, 

— den Beschluss 2013/448/EU der Europäischen Kommission 
vom 5. September 2013 über nationale Umsetzungsmaß
nahmen für die übergangsweise kostenlose Zuteilung von 
Treibhausgasemissionszertifikaten gemäß Art. 11 Abs. 3 
der Richtlinie 2003/87/EG des Europäischen Parlaments 
und des Rates für nichtig zu erklären, soweit darin in Art. 
1 Abs. 1 eine Härtefallzuteilung für die Klägerin für die 
dritte Handelsperiode des Emissionshandels 2013 bis 2020 
nach § 9 Abs. 5 des deutschen Treibhausgas-Emissionshan
delsgesetzes abgelehnt wird;
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